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 Veröffentlicht am 25.07.2002

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §38 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 93/07/0082 E 25. April 1996 RS 11(hier nur erster Satz)

Stammrechtssatz

Für das Auslösen einer Bewilligungsp:icht nach § 38 Abs 1 WRG ist der jeweilige Istzustand eines Gewässers

maßgeblich. Für dieses Ergebnis spricht zunächst die Wortinterpretation. Als Hochwasserab:ußgebiet gilt gemäß § 38

Abs 3 WRG das bei 30- jährlichen Hochwässern über:utete Gebiet. "Über:utet" iSd § 38 Abs 3 WRG läßt nur den Schluß

zu, daß die tatsächlichen Verhältnisse maßgebend sind. Ein - allenfalls nie erreichter bzw. nicht mehr bestehender -

konsensgemäßer Ausbauzustand eines Gewässers kann für die Bewilligungsp:icht von Anlagen innerhalb der Grenzen

des Hochwasserab:usses nicht maßgeblich sein. Dieses Ergebnis wird noch durch den letzten Satz des § 38 Abs 3 WRG

bestätigt, wonach die Grenzen der Hochwasserab:ußgebiete im Wasserbuch in geeigneter Weise ersichtlich zu

machen sind. Dieser Ausweisung der Ab:ußgrenzen von Hochwässern bestimmter Jährlichkeit im Wasserbuch kommt

nämlich nur vorläuDge Aussagekraft zu (vgl. auch § 125 Abs 4 WRG). Mit Rücksicht auf die sich immer wieder

ändernden Ab:ußverhältnisse dient die Ausweisung im Wasserbuch insbesondere einer ersten Orientierung und

Information für den Bürger. Sie stellt kein Präjudiz für die Beurteilung des Einzelfalles dar.
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